
 

 

Netznutzung Strom 

Preisblatt der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, gültig ab dem 01.01.2016 

(inklusive Kosten für das vorgelagerte Netz) 

1. Lastganggemessene Kunden* Jahresleistungspreisregelung 

 
Jahresbenutzungsdauer  

<2.500 h/a 
Vollbenutzungsstunden 

Jahresbenutzungsdauer 
>= 2.500 h/a 

Vollbenutzungsstunden 

Netzebene,  
Umspannebene 

Leistungspreis 
€/kWa 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

Leistungspreis 
€/kWa 

Arbeitspreis 
ct/kWh 

Mittelspannung (MS) 8,91 3,52 76,15 0,83 

Umspannung zur 
Niederspannung 

9,38 3,70 80,19 0,87 

Niederspannung (NS) 9,12 4,39 93,48 1,01 

 

*Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag), der Umlage 

gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, der Offshore-Umlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, der Umlage nach Abschalt-VO sowie 

Umsatzsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. 

Im Preis ist die Bereitstellung von induktivem Blindstrom bis zu einem Leistungsfaktor von max. cos phi=0,9 

enthalten. Bei Entnahme der elektrischen Energie aus der Mittelspannungsebene und deren Erfassung durch eine 

niederspannungsseitige Messeinrichtung wird ein Zuschlag für Transformatorenverluste in Höhe von 2,5 % auf die 

Arbeitsmengen und die Leistungswerte erhoben. 

2. Kunden ohne registrierende Leistungsmessung  

2.1 Kunden, die nach Standardlastprofilen abgerechnet werden** 

Netzebene Grundpreis €/Jahr Arbeitspreis ct/kWh 

Niederspannung (NSP) 22,00 5,46 

 

 



 

 

2.2 Unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen** 

Netzebene NSP Grundpreis €/Jahr Arbeitspreis ct/kWh 

Nachtspeicheröfen 0,00 2,30 

sonstige Verbrauchseinrichtungen 
(wie Wärmepumpen, E-Mobile) 

0,00 3,96 

 

**Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag), der Umlage 

gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, der Offshore-Umlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, der Umlage nach Abschalt-VO sowie 

Umsatzsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. 

3. Lastganggemessene Kunden* - Monatsleistungspreisregelung 

Netzebene, Umspannebene Leistungspreis €/kW u. Monat Arbeitspreis ct/kWh 

Mittelspannung (MS) 12,69 0,83 

Umspannung zur Niederspannung 13,37 0,87 

Niederspannung 15,58 1,01 

 

*Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag), der Umlage 

gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, der Offshore-Umlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, der Umlage nach Abschalt-VO sowie 

Umsatzsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. 

Im Preis ist die Bereitstellung von induktivem Blindstrom bis zu einem Leistungsfaktor von max. cos phi=0,9 

enthalten. Bei Entnahme der elektrischen Energie aus der Mittelspannungsebene und deren Erfassung durch eine 

niederspannungsseitige Messeinrichtung wird ein Zuschlag für Transformatorenverluste in Höhe von 2,5 % auf die 

Arbeitsmengen und die Leistungswerte erhoben.   



 

 

4. Lastganggemessene Kunden - Netzreservekapazität* 

Netzebene, Umspannebene 

Netzreservekapazität 

bis 200 h/a 
€/kWa 

bis 400 h/a 
€/ kWa 

bis 600 h/a 
€/ kWa 

Mittelspannung (MS) 37,13 44,56 51,99 

Umspannung zur Niederspannung 39,36 39,36 55,10 

Niederspannung 45,58 54,70 63,82 

 

*Die Preise verstehen sich zzgl. Mehrkosten gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Aufschlag), der Umlage 

gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV, der Offshore-Umlage nach § 17f Abs. 5 EnWG, der Umlage nach Abschalt-VO sowie 

Umsatzsteuer und jeweiliger Konzessionsabgabe. 

Im Preis ist die Bereitstellung von induktivem Blindstrom bis zu einem Leistungsfaktor von max. cos phi=0,9 

enthalten. Bei Entnahme der elektrischen Energie aus der Mittelspannungsebene und deren Erfassung durch eine 

niederspannungsseitige Messeinrichtung wird ein Zuschlag für Transformatorenverluste in Höhe von 2,5 % auf die 

Arbeitsmengen und die Leistungswerte erhoben. 

5. Entgelte für Blindleistung (Blindstrom) 

Netzebene, Umspannebene 
Induktiv 
ct/kvarh 

Mittelspannung 1,02 

Umspannung zur Niederspannung 1,02 

Niederspannung 1,02 

 

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer 

  



 

 

6. Mehrkosten nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

Verbrauch 
KWK-Aufschlag 

ct/kWh 

Kategorie A 
(für die ersten 1.000.000 kWh) 

0,445 

Kategorie B 
(oberhalb von 1.000.000 kWh) 

0,040 

Kategorie C 
(oberhalb von 1.000.000 kWh)* 

0,030 

 

*Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier 

Prozent des Umsatzes überstiegen (§9 Abs. 7 Satz 3 KWK-G). Der Nachweis ist durch das Testat zu erbringen. 

7. § 19 StromNEV-Umlage 

Verbrauch 
§ 19 StromNEV-Umlage 

ct/kWh 

Kategorie A 0,378 

Kategorie B 0,050 

Kategorie C 0,025 

 

Letztverbrauchergruppe A: 

Strommengen von Letztverbrauchern für die jeweils ersten 1.000.000 kWh je Abnahmestelle 

 

Letztverbrauchergruppe B: 

Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle 1.000.000 kWh übersteigt, zahlen zusätzlich für 

über 1.000.000 kWh hinausgehende Strombezüge eine maximale § 19 StromNEV-Umlage von 0,05 ct/kWh 

 

Letztverbrauchergruppe C: 

Letztverbraucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr oder der 

Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen sind und deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent 

des Umsatzes überstiegen haben, zahlen für über 1.000.000 kWh hinausgehende Strombezüge maximal 0,025 

ct/kWh 



 

 

Mit Beschluss vom 12.04.2016 (Az. EnVR 25/13) hat der BGH die Regelung zum Umlageverfahren in §19 Abs. 2 

StromNEV für nichtig erklärt. Allerdings hat sich der BGH darauf gestützt, dass eine Ermächtigungsgrundlage fehlt. 

Es wird erwartet, dass der Gesetzgeber sehr zeitnah eine entsprechende Ermächtigungsgrundlage schafft. Vor 

diesem Hintergrund wird die § 19 StromNEV-Umlage von uns vorläufig weiter erhoben. 

8. Offshore Umlage nach § 17f Abs. 5 EnWG 

Verbrauch 
Offshore-Umlage 

nach § 17f 
Abs. 5 EnWG 

Kategorie A 
(für die ersten 1.000.000 kWh) 

0,040 

Kategorie B 
(oberhalb von 1.000.000 kWh) 

0,027 

Kategorie C 
(oberhalb von 1.000.000 kWh)* 

0,025 

 

*Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier 

Prozent des Umsatzes überstiegen (§9 Abs. 7 Satz 3 KWK-G). Der Nachweis ist durch das Testat zu erbringen. 

9. Umlage für abschaltbare Lasten nach Abschalt-VO (AbLaV) 

Umlage nach § 18 AbLaV in ct/kWh 

- 

 

  



 

 

10. Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung  

10.1 Entnahme/Einspeisung mit Lastgangzählung 

Spannungsebene der Messung 

Preis je Zähler 

Messstellenbetrieb 
€/Jahr 

Messung 
€/Jahr 

Abrechnung 
€/Jahr 

Mittelspannungslastgangzählung (inkl. Wandler) 308,76 126,00 144,00 

Niederspannungslastgangzählung (inkl. 
Wandler) 

171,58 126,00 144,00 

 

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer 

10.2 Entnahme/Einspeisung ohne Lastgangzählung 

 
Messstellenbetrieb 

€/Jahr 

Eintarifzähler 14,79 

Zweitarifzähler 21,10 

Mehrtarifzähler (>=3) 43,74 

Maximumzähler (Ein- oder Zweitarifzähler) 43,74 

2-Tarif-Zweirichtungszähler 29,56 

Smart Meter 23,86 

Wandler 44,28 

 

  



 

 

10.3 Weitere Messeinrichtungen 

 
Messstellenbetrieb 

€/Jahr 

Kommunikationsmodul für Smart Meter 87,45 

Schaltgerät für Kommunikationsmodul Smart Meter 33,66 

Anwendungsmodule für Smart Meter nach Aufwand 

Schaltgerät 12,27 

Funkmodem 55,50 

  

 
Messung 

€/Jahr 

jährliche Messung 5,00 

halbjährliche Messung 10,00 

vierteljährliche Messung 20,00 

monatliche Messung 60,00 

  

 
Abrechnung 

€/Jahr 

bei jährlicher Messung 12,00 

bei halbjährlicher Messung 24,00 

bei vierteljährlicher Messung 48,00 

bei monatlicher Messung 144,00 

 

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer 



 

 

11. Weitere Dienstleistungen 

 €/Vorgang 

Sperren oder Entsperren Netzzugang 25,00 

Inkasso Außendienst 20,00 

 

Alle Preise zzgl. Umsatzsteuer 

 


